
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben wesentliche Änderung (Typenänderung) einer Windkraftanlage 

in 15345 Rehfelde 
    

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 17. Juni 2025 

 
 

Die Firma PNE Erneuerbare Energien GmbH, Otto-Hahn-Str. 12-16 in 25813 Husum, 
beantragt die Genehmigung nach § 16b Absatz 7 Satz 3 i. V. m. Absatz 8 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grundstück in 15345 Rehfelde in der 
Gemarkung Zinndorf, Flur 4, Flurstück 74 eine Windkraftanlage wesentlich zu ändern (AZ.: 
G03225). 
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um die Änderung eines 
Vorhabens nach Nummer 1.6.1 X der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine 
Vorprüfung durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kriterien:  
 
Das Vorhaben umfasst die Änderung des Anlagentyps für die WEA Z01 vom Typ Vestas V172 
– 7,2 MW auf Typ Nordex N175 – 6,8 MW. Die von der Anlage ausgehenden Geräusche 
verursachen einen Beurteilungspegel, der mehr als 10 dB(A) unter dem maßgebenden 
Immissionsrichtwert liegt. Somit befindet sich die Anlage nicht mehr im Einwirkungsbereich 
nach Nr. 2.2 TA Lärm. 
 
Die Standsicherheit der geänderten sowie umliegenden Windkraftanlagen bleibt weiterhin 
unter Berücksichtigung der sektoriellen Betriebsbeschränkungen gewährleistet. 
 
Insgesamt sind nach überschlägiger Prüfung keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen bei Umsetzung des geplanten Vorhabens zu erwarten. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
 
Rechtsgrundlagen  
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